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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz 

und das Veterinärwesen und des Gesetzes zur Ausführung des 

Tiergesundheitsgesetzes (Drs. 19/8661)

- Erste Lesung -

Auf eine Begründung des Gesetzentwurfs wurde verzichtet. Ich eröffne daher gleich 

die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit 

der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich 

erteile der Kollegin Dr. Petra Loibl für die CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön.

Dr. Petra Loibl (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur Ände-

rung des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinär-

wesen und des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes ist ein wichti-

ger Schritt für ein schnelleres und flexibleres Handeln im Tierseuchenfall und für die 

Entbürokratisierung.

Die Gründe für diese Gesetzesänderung liegen klar auf der Hand. Die Globalisierung 

und der weltweite Handel mit Tieren und tierischen Produkten birgt ein erhebliches 

Risiko der Ausbreitung großer Tierseuchen wie Afrikanischer Schweinepest, Maul- 

und Klauenseuche und aktuell der Geflügelpest, sodass die bayerische Veterinärver-

waltung immer mehr auf große Tierseuchen, aber auch auf bislang nicht in der EU, 

in Deutschland und in Bayern vorgekommene Tierseuchen reagieren muss. Dies 

muss möglichst schnell und effektiv erfolgen, um eine nachhaltige Seuchenpräventi-

on und Seuchenbekämpfung zu gewährleisten. Gleichzeitig muss die intelligente Nut-

zung aller vorhandenen Personalressourcen sichergestellt sein. Es geht also um den 

Grundsatz der Effektivität der Gefahrenabwehr und des Verwaltungshandelns.
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Hierzu soll eine entsprechende Rechtsgrundlage in das GVVG aufgenommen werden 

– und das ist jetzt das Entscheidende –, wodurch das Staatsministerium für Umwelt 

und Verbraucherschutz als zuständiges Ministerium bei Gefahr im Verzug oder in 

Fällen überörtlicher oder landesweiter Bedeutung im Tierseuchenfall das Recht zum 

Selbsteintritt erhält. Dadurch kann die Veterinärverwaltung in bestimmten Einzelfällen 

deutlich entlastet und – das ist auch wichtig – dem Wunsch der nachgeordneten Be-

hörden nach einem bayernweit einheitlichen Vorgehen in solchen Fällen entsprochen 

werden.

Der weitere Vollzug verbleibt anschließend bei derjenigen Behörde, an deren Stelle 

das Staatsministerium die Anordnung getroffen hat, also bei der Kreisverwaltungsbe-

hörde, bei der kreisfreien Gemeinde, bei der Regierung oder bei der KBLV. Hierunter 

fällt beispielsweise die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit 

der Anordnung.

In besonders gelagerten Einzelfällen bei Tierseuchenausbrüchen, und nur in diesen, 

ist also durch den Selbsteintritt des zuständigen Umweltministeriums eine schnelle 

und bayernweit einheitliche Reaktion möglich; denn Koordinierung bayernweit kostet 

wertvolle Zeit und bindet wertvolle Personalressourcen. Wir wollen Schnelligkeit, Büro-

kratieabbau und eine Entlastung der Verwaltung.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Bei der zweiten Änderung, die das Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz 

betrifft, geht es um eine ganz banale Sache. Die Bayerische Tierseuchenkasse erhebt 

jährlich Beiträge der Nutztierhalter im Rinder-, Schweine-, Schafe-, Geflügel- und Pfer-

debereich. Bislang ist es so, dass die Bayerische Tierseuchenkasse auf die HIT-Da-

tenbank Zugriff hat und aus ihr die Zahlen der Rinderhalter abruft. Nach aktueller 

Gesetzeslage gilt das für die Schweine- und Schafhalter nicht. Jeder Tierhalter in 

Bayern muss zum 01.01. ohnehin eine Stichtagsmeldung in der HIT-Datenbank abge-

ben, also seinen Tierbestand melden. Das geschieht online in der HIT-Datenbank zum 
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Stichtag 1. Januar. Gleichzeitig muss jeder Tierhalter ein Formular der Bayerischen 

Tierseuchenkasse ausfüllen – das geschieht meistens online, auch dafür ist der Stich-

tag der 1. Januar, der Neujahrstag ist also immer gut gefüllt –, um seine Tierzahlen 

anzugeben.

Nur der Rinderhalter musste die Tierzahlen nicht eintragen, weil die Tierseuchenkasse 

eben auf die HIT-Datenbank zugreifen kann. Mit der jetzigen Gesetzesänderung soll 

das auch für die Zahlen im Schweine- und im Schafbereich möglich sein. Das ist der 

ganze Hintergrund. Die Änderung in diesem Gesetz dient also auch dem Bürokratie-

abbau, der Vereinfachung und der Zeitersparnis.

Ich darf zusammenfassen: Der gesamte Gesetzentwurf entspricht den Vorgaben der 

Paragrafenbremse. Es entstehen keinerlei Kosten für Wirtschaft, Bürger, Kommunen 

und Verwaltung. Bei Anordnungen im Wege des Selbsteintrittsrechts können natür-

lich Amtshaftungs- oder Entschädigungsansprüche entstehen, die sich gegen den 

Freistaat Bayern richten. Hier ist es aber so, dass bei solchen Ansprüchen, die das 

Landratsamt betreffen, der Kostenschuldner ohnehin der Freistaat ist. Hier würde sich 

nur etwas ändern, wenn ein solcher Fall in puncto Selbsteintritt bei einer kreisfreien 

Gemeinde eintritt. Auch das ist also nicht kompliziert.

Im Übrigen ist davon auszugehen, dass dieser Selbsteintritt in nur wenigen Einzelfäl-

len wahrgenommen wird und sich somit daraus abgeleitete Ansprüche in Grenzen 

halten. Der Vollzug erfolgt im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel bzw. bleibt 

künftigen Haushaltsaufstellungen vorbehalten.

Wir werden diesen Gesetzentwurf im federführenden Ausschuss für Umwelt und 

Verbraucherschutz weiter diskutieren. Hier geht es also um schnelles, einfaches Ver-

waltungshandeln im Seuchenfall und um weniger Bürokratie. Ich freue mich auf die 

Beratungen im zuständigen Ausschuss.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Als nächste Rednerin für die 

AfD-Fraktion: die Kollegin Christin Gmelch.

(Beifall bei der AfD)

Christin Gmelch (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Heute möchte ich mich zu dem vorliegenden Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung äußern. Dieser Entwurf zielt auf wesentliche Änderungen im Bereich des 

Tiergesundheitsrechts ab. Besonders relevant sind hier die Schaffung eines Selbst-

eintrittsrechts für das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und die 

Ausweitung des Datenzugriffs der Bayerischen Tierseuchenkasse auf die HIT-Daten-

bank.

Der vorliegende Gesetzentwurf wirft viele Fragen auf. Zunächst einmal: Warum kommt 

diese Änderung erst jetzt im Jahr 2025 auf den Tisch? Der Entwurf selbst verweist auf 

drängende Herausforderungen wie die Globalisierung, den weltweiten Tierverkehr und 

den Klimawandel, die zu neuen Tierseuchen führen. Verehrte Kollegen und Kollegen, 

das sind Phänomene, die es nicht erst seit wenigen Wochen oder Monaten gibt.

Hier fehlt es an einer klaren Begründung, warum vergangene Seuchenausbrüche, wie 

der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest seit 2014 in Europa, nicht früher zu sol-

chen Schritten führten. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der aktuelle Kontext, vor 

allem EU-weite Reformdiskussionen und nationale Debatten um Tierschutzgesetze, 

den Anlass bietet, um langfristig mehr Kontrolle zu zentralisieren.

Das Selbsteintrittsrecht ermöglicht es dem Ministerium, tiergesundheitsrechtliche 

Anordnungen in eigenem Namen zu treffen, was über reine Seuchenbekämpfung 

hinausgeht. Wir werten das als Versuch, die Kompetenzen des Staatsministeriums 

auszuweiten, und das unter dem Deckmantel angeblicher Entbürokratisierung.

Wir befürworten zwar, dass übergeordnete staatliche Stellen wie das Staatsministeri-

um bei Gefahr im Verzug oder in Fällen bayernweiter Bedeutung eingreifen können. 
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Wir sehen jedoch den Passus zu überörtlichen oder überregionalen Vorgängen kri-

tisch. Hier wird von Fällen überörtlicher Bedeutung gesprochen, was erheblichen Inter-

pretationsspielraum eröffnet.

Was genau ist "überörtlich", liebe Staatsregierung? – Der Entwurf definiert das aus 

unserer Sicht nicht präzise genug. Heißt das, dass das Staatsministerium künftig auch 

in Routinefälle eingreifen darf, die eigentlich lokal zu bewältigen wären?

Die kommunale Eigenverantwortlichkeit, der Datenschutz der Tierhalter und das Sub-

sidiaritätsprinzip sind hohe Güter unseres Rechtsstaates. Die erweiterten Zugriffsrech-

te der Bayerischen Tierseuchenkasse auf personenbezogene Daten aus der HIT-Da-

tenbank für alle Landtiere müssen deshalb auf konkrete Risikoszenarien für ganz 

Bayern begrenzt bleiben. Tierhalter könnten sonst zentral überwacht werden, ohne 

dass lokale Behörden involviert sind. Das finden wir nicht richtig.

Wir werden uns deshalb beim vorliegenden Gesetzentwurf enthalten, bis die Regelun-

gen zu überörtlichen Eingriffen gestrichen oder hinreichend definiert werden.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Für die Fraktion der FREIEN WÄHLER: die Kolle-

gin Marina Jakob.

Marina Jakob (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 

mit der Globalisierung einhergehende erhöhte Verkehr von Tieren und der fortschrei-

tende Klimawandel stellen die Tierseuchenbekämpfung vor große Herausforderungen. 

Die Veterinärverwaltung muss immer wieder auf bislang nicht in der EU, in Deutsch-

land oder Bayern vorkommende Tierseuchen reagieren und auch altbekannte und 

unerwünschte Maßnahmen ergreifen.

Anfang dieses Jahres ist das erste Mal seit über dreißig Jahren wieder die Maul- und 

Klauenseuche in Deutschland aufgetreten. Sie wissen alle noch, was dieses, Gott sei 

Dank, einmalige Auftreten für große Ängste und Sorgen nicht nur bei den Landwirten 

Protokollauszug
63. Plenum, 13.11.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 5

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5336


hervorgerufen hat. Dank enger Kontrollen durch die Behörden konnte die Seuche 

lokal eingedämmt werden. Sie hat aber dennoch zu hohen wirtschaftlichen Verlusten 

geführt.

Alljährlich, aber dennoch nicht ungefährlicher, gibt es die Vogelgrippe. Das aktuelle 

Ausbruchsgeschehen ist hochdynamisch. Täglich gibt es neue Meldungen zu tot auf-

gefundenen Wildvögeln. Bislang gab es in Bayern nur vier Ausbrüche bei Hausgeflü-

gel. In einem Betrieb mit 3.000 Mastgänsen im Landkreis Dingolfing-Landau waren 

Tiere erkrankt. Der Tierbestand im Betrieb wurde umgehend gekeult, und in den 

Sperrzonen wurden die notwendigen Maßnahmen umgesetzt. Eine Weiterverbreitung 

konnte so gestoppt werden. Es sind weder in der Schutz- noch in der Überwachungs-

zone weitere Fälle aufgetreten. Wir haben gezeigt, wir sind in Bayern sehr gut auf den 

Ernstfall vorbereitet.

Doch der Strom infizierter Wildvögel reißt nicht ab. Deshalb ist jeder Geflügelhalter, 

auch schon bevor behördliche Anordnungen getroffen werden, zur Einhaltung von 

Biosicherheitsmaßnahmen aufgefordert. Wir wollen die Einträge in Geflügelhaltungen 

um jeden Preis vermeiden. Nur so verhindern und bekämpfen wir eine Ausbreitung der 

Seuche. Nur so vermeiden wir unnötiges Tierleid und hohen wirtschaftlichen Schaden.

Wir beraten deshalb heute in Erster Lesung einen Gesetzentwurf, der dem Umweltmi-

nisterium ein Selbsteintrittsrecht im Tierseuchenfall einräumen soll. Das Ministerium 

unterstützt die Behörden seit Jahren mit Mustern für Allgemeinverfügungen oder Rah-

menplänen. Mit dem Gesetzentwurf kommt die Staatsregierung nun einem Wunsch 

der Landkreise nach.

Mit dem Selbsteintrittsrecht entlasten wir im Ernstfall die Behörden vor Ort, und zwar 

deutlich. Das Selbsteintrittsrecht kann bei Gefahr im Verzug oder in Fällen überörtli-

cher oder landesweiter Bedeutung genutzt werden. Statt 96 Allgemeinverfügungen 

durch die örtlichen Behörden könnte das Umweltministerium im Tierseuchenfall eine 

Verfügung erlassen. So wird einheitliches Handeln für die Wirtschaftsbeteiligten si-
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chergestellt. Wir vermeiden Bürokratie und erhöhen die Sicherheit. Wir reagieren 

schnell und schützen umfassend.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Als zweite Änderung soll mit dem Gesetzentwurf das Zugriffsrecht der Bayerischen 

Tierseuchenkasse auf die HIT-Datenbank ausgeweitet werden. Bislang kann die Tier-

seuchenkasse nur auf die Daten der Rinderhalter zugreifen. Für den Zugriff auf die 

Daten der Schweine- und Schafhalter fehlt es bislang an der nötigen Rechtsgrundla-

ge. Schweine- und Schafhalter müssen ihre Daten, wie Adresse oder Anzahl der 

Tiere, der Veterinärverwaltung und der Tierseuchenkasse doppelt melden. Hierzu 

kommt meistens noch am Ende des Jahres eine kleine Postkarte, womit man die 

Zahlen händisch melden kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Veterinärämter stehen bei der Tierseuchenprä-

vention und -bekämpfung vor großen Herausforderungen. Sie müssen effizient und 

handlungsfähig sein – für den Tierschutz, für den Verbraucherschutz und zur Un-

terstützung der Wirtschaftsbeteiligten. Diesem Anspruch kommt die Staatsregierung 

mit der Schaffung des Selbsteintrittsrechtes nach. Mit der Ausweitung des Zugriffs 

der Tierseuchenkasse beseitigen wir für unsere Tierhalter zudem eine bürokratische 

Hürde.

Ich danke allen, die an dem Gesetzentwurf mitgearbeitet haben, und bitte Sie um 

Unterstützung für den Gesetzentwurf. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kol-

lege Paul Knoblach.

Paul Knoblach (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen! 

Als in der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für diesen Themenbereich Zuständiger 
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sehe ich – und sehen wir – in diesem Gesetzentwurf Zukunft. Es gibt bestimmte 

Dinge, die wir sicher noch im Ausschuss zu diskutieren haben.

Im Wesentlichen sind wir aber mit der Richtung dieses Gesetzentwurfs einverstanden. 

Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss, und ich meine, wir werden bei be-

stimmten Details einen Weg finden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Für die SPD-Fraktion Frau Kolle-

gin Anna Rasehorn.

Anna Rasehorn (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleg:innen der demokrati-

schen Fraktionen!

(Zuruf von der AfD)

– Man kann sich immer auch als demokratische Fraktion angesprochen fühlen. Es ist 

eine Freude, dass Sie immer noch über dieses Stöckchen springen.

Wer in diesen Wochen in den Nachrichten verfolgt, wie sich die Vogelgrippe entlang 

der Zugrouten ausbreitet, weiß: Tierseuchen sind keine abstrakte Verwaltungsproble-

matik; sie sind eine reale Bedrohung für Tiergesundheit, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz, und sie verlangen ein schnelles, koordiniertes und professionelles Han-

deln auf allen beteiligten Ebenen. Wir haben das bei der Schweinepest gesehen. Im 

Umweltausschuss beschäftigt uns dieses Thema sehr.

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass die Staatsregierung die rechtlichen 

Grundlagen dafür schaffen möchte, in bestimmten Situationen zügiger und auch ein-

heitlicher, wie Frau Jakob schon gesagt hat, bei Schafen, Vögeln und Schweinen 

eingreifen zu können.

Wenn in Bayern die Afrikanische Schweinepest oder die Maul- und Klauenseuche 

ausbrechen würde, darf wertvolle Zeit nicht durch das Klären von Zuständigkeitsfragen 

Protokollauszug
63. Plenum, 13.11.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 8

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5081
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5356


verloren gehen. Das Selbsteintrittsrecht des Umweltministeriums kann hier, richtig 

ausgestaltet, ein sinnvolles Instrument sein. Diesen Ansatz erkennen wir an und stim-

men diesem Punkt im Gesetz zu.

Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass Effizienz nicht auf Kosten von Transparenz 

oder föderaler Verantwortung geht; denn unsere Landratsämter und Veterinärbehör-

den vor Ort leisten hervorragende Arbeit. Sie kennen die Betriebe, sie kennen die 

Landwirt:innen, sie können die Situation gut einschätzen, haben ein gutes Netzwerk, 

das gut funktioniert; sie sind die tragenden Säulen des Vollzugs. Natürlich müssen sie 

dort eingebunden sein.

Deswegen ist für uns klar: Ein ministerieller Selbsteintritt darf nur in eng begrenzten 

Ausnahmefällen erfolgen: bei Gefahr im Verzug oder wenn landesweit eine einheitli-

che Linie tatsächlich notwendig ist. Hier erwarten wir klare Kriterien und Verfahren, 

damit das Zusammenspiel zwischen Land und Kommunen in den Netzwerken gut 

funktioniert.

Außerdem vermissen wir eine Aussage dazu, wie die Staatsregierung sicherstellen 

möchte, dass das Ministerium im Krisenfall überhaupt personell und auch organisato-

risch handlungsfähig ist. Es ist zwar schön, wenn wir sagen, der Kopf entscheidet 

dann; wenn dort aber kein Personal vorhanden ist, ist das schlecht. Ein Selbsteintritts-

recht nützt wenig, wenn niemand da ist, der das Feuer löscht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Tiergesundheit schützen möchte, braucht beides: 

ein starkes Land, das personell gut ausgestattet ist, und starke Strukturen vor Ort, 

die ihre Leute kennen. Deswegen sehen wir den Gesetzentwurf positiv, sehen aber 

Verbesserungsbedarf. Wir werden uns wie immer konstruktiv, kritisch und solidarisch 

in die Debatte einbringen und wünschen einen guten Debattenverlauf.

(Beifall bei der SPD)
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Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache ge-

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Umwelt und 

Verbraucherschutz als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich Wider-

spruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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